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Gemeinde Kleinmachnow 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  31.05.2012 Einreicher: Der Bürgermeister DS-Nr. 091/12 

 

Entgegennahme KSD: 

Verfahrensvermerk:  

 Genehmigung  Anzeige  Ankündigung  Veröffentlichung 

  Bekanntmachung 

  Auslage 

Beratungsfolge Abstimmung Sitzung 

 JA NEIN ENTH geplant Endtermin Bemerkung 

Werksausschuss Bauhof    12.06.2012   

Hauptausschuss    20.08.2012   

Gemeindevertretung    06.09.2012   

 

       

       

       

Betreff: 
 

Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow - Wirtschaftsplan 

2012 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow für das 

Wirtschaftsjahr 2012, in der Fassung vom Mai 2012, wird beschlossen. 

 

 

Anlagen 

 

 

 

Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:  Gemeindevertreter 

Beratungsergebnis:  Gremium:  Sitzung am:  

einstimmig Stimmenmehrheit JA NEIN ENTHALTUNG lt. Beschluss abw. Beschluss 

       

  

Leiter der Sitzung:  

   

   

Bürgermeister Bürgermeister Fachbereichsleiter(in) 
(Endunterschrift)   

  

 Antragseinreicher 
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Finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 

 

Veranschlagung: 

 Ergebnis-HH 2012 EURO:       Budget/Teilhaushalt:       

 Finanz-HH 2012 EURO:       Produktgruppe:       

       EURO:       Maßnahmen-Nr:       

    

 

 

Problembeschreibung/Begründung:  

Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 03. November 2011 mit der DS-Nr. 151/11 den 

Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow beschlossen. Der 

Wirtschaftsplan als Anlage zum Haushaltsplan 2012 der Gemeinde Kleinmachnow wurde der 

Kommunalaufsicht angezeigt. Seitens der Kommunalaufsicht gab es nach Prüfung Hinweise, die 

eine neue Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Bauhof der Gemeinde 

Kleinmachnow notwendig machen. Im Einzelnen betrifft das folgende Inhalte: 

1. Der ursprüngliche Finanzplan weist in der Zeile 22 als Mittelzu-/Mittelabfluss aus der 

Investitionstätigkeit 240.000 Euro aus. Diese Summe stimmt nicht mit der in der Übersicht 

(Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2012) im Punkt 1.2 

Finanzplan Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit angegebenen Summe von 245.000 

Euro überein. Im Ergebnis ist die Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV für das 

Wirtschaftsjahr 2012 somit nicht korrekt. 

2. Im Finanzplan fehlten auch die darzustellenden Positionen für die drei auf das Planungsjahr 

folgenden Wirtschaftsjahre. 
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